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Norm

AVG §13 Abs8;

AVG §66 Abs4;

AVG §8;

BauO Tir 2001 §25 Abs3;

BauO Tir 2001 §26;

BauRallg;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Generell gilt, dass Projektmodi=kationen zulässig sind, wobei aber durch eine Antragsänderung die Sache ihrem

Wesen nach nicht geändert und die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Behörde nicht berührt werden darf (§ 13

Abs. 8 AVG). Auch im Zuge des Berufungsverfahrens sind Modi=kationen des Projektes zulässig, jedenfalls solche, die -

nach Art und Ausmaß geringfügig - dem Zweck dienen, das Projekt (zur Gänze) dem Gesetz anzupassen.

Einschränkungen des ursprünglichen Bauvorhabens sind zulässig; aber es sind auch Änderungen des ursprünglichen

Bauvorhabens im Berufungsverfahren zulässig, die insgesamt betrachtet kein Ausmaß erreichen, dass das

Bauvorhaben als ein anderes zu beurteilen wäre, bzw. das Wesen (den Charakter) des Bauverfahrens nicht betreEen

(siehe dazu beispielsweise das hg. Erkenntnis vom 22. Februar 2005, Zl. 2003/06/0011, m.w.N.; zur Projektmodi=kation

im allgemeinen wie insbesondere auch im Berufungsverfahren siehe Hauer, Der Nachbar im Baurecht5, 118f, 126f,

141f)). Eine Erweiterung des Bauvorhabens gerichtet auf eine Vergrößerung der Bausubstanz ist im

Berufungsverfahren - grundsätzlich - unzulässig (siehe dazu Hauer, a.a.O., 141, m.w.N., wie auch das hg. Erkenntnis

vom 20. Oktober 2005, Zl. 2004/06/0121). Unter Umständen kann aber auch eine Projektmodi=kation im

Berufungsverfahren, die erfolgt, um das Vorhaben genehmigungsfähig zu machen, zulässig sein, obwohl dadurch die

Bausubstanz geringfügig erweitert wird (siehe dazu das hg. Erkenntnis vom 4. September 2001, Zl. 2001/05/0154, zur

Wiener Bauordnung, mit Darstellung der Vorjudikatur). Nicht zuletzt kommt es daher auch auf die Umstände des

Einzelfalles an. Zur Beurteilung der Frage, welche Projektmodi=kationen in erster Instanz durchgeführt wurden, ist das

ursprünglich eingereichte Vorhaben mit dem von der Behörde erster Instanz bewilligten zu vergleichen, und zur

Beurteilung, welche Modi=kationen im Berufungsverfahren erfolgten, Letzteres mit dem von der Berufungsbehörde

bewilligten.

Schlagworte

Baubewilligung BauRallg6Beschränkungen der Abänderungsbefugnis Beschränkung durch die Sache Besondere

Rechtsprobleme Änderung von Anträgen und Ansuchen im Berufungsverfahren DiversesBaurecht Nachbar

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2007:2006060337.X04

Im RIS seit

07.01.2008

Zuletzt aktualisiert am

06.12.2017

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/13
https://www.jusline.at/entscheidung/36911
https://www.jusline.at/entscheidung/34504
https://www.jusline.at/entscheidung/50676
http://www.vwgh.gv.at


 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	RS Vwgh 2007/11/27 2006/06/0337
	JUSLINE Entscheidung


